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 Politische Gemeinde - Jahresrechnung 2022 - Antrag an die nächste 

Gemeindeversammlung - Verabschiedung 

Ausgangslage 

Der Bereich Finanzen hat die Jahresrechnung 2022 erstellt und beantragt dem 
Gemeinderat, diese zuhanden der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission und 
der Gemeindeversammlung zu verabschieden. 
 
Der Gemeinderat unterbreitet der Gemeindeversammlung folgenden Antrag: 
 
Erfolgsrechnung Gesamtaufwand CHF  135’294’593.01 
(inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe) Gesamtertrag CHF  140'018’759.77 

    
 Ertragsüberschuss CHF 4’724’166.76 
    

    
Investitionsrechnung  Ausgaben VV CHF  10’268’808.85 
Verwaltungsvermögen (VV) Einnahmen VV CHF  2’189’570.80 

    
(inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe) Nettoinvestitionen VV CHF  8’079’238.05 
    

    
Investitionsrechnung  Ausgaben FV CHF  442’137.60 
Finanzvermögen (FV) Einnahmen FV CHF  49’797.60 

    
 Nettoinvestitionen FV CHF  392’340.00 
    

    
Bilanzsumme  CHF  153’999’283.49 
    
 
Bezüglich der detaillierten Rechnung und Anhang wird auf die Jahresrechnung 2022 
verwiesen. 

Bezug zur Strategie «Rüti leben Rüti gestalten» 

Kein Bezug zu Rüti leben Rüti gestalten. 
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Finanzielle Auswirkungen 

Das Geschäft hat keine direkten finanziellen Auswirkungen. 

Beschlussveröffentlichung 

Der Beschluss ist per sofort öffentlich. 

Kommunikation, Publikation 

Der Beschluss und die Jahresrechnung 2022 werden auf der Website veröffentlicht.   
 
Der Beschluss wird mittels beiliegender Medienmitteilung kommuniziert. Die 
Medienmitteilung wird durch die Informations- und Kommunikationsstelle bis am 
17. März 2023 verschickt.  

Rechtliche Grundlagen und Zuständigkeit 

Für die Genehmigung ist gemäss Art. 15 Ziff. 3 der Gemeindeordnung vom 19. Mai 2019 
die Gemeindeversammlung zuständig.  
 
Für die Vorberatung und die Antragstellung der Geschäfte der Gemeindeversammlung ist 
der Gemeinderat nach Art. 28. Abs. 1 Ziff. 4 der Gemeindeordnung vom 19. Mai 2019 
zuständig. 
 
Nach Art. 50 der Gemeindeordnung vom 19. Mai 2019 prüft die Rechnungs- und 
Geschäftsprüfungskommission die Jahresrechnung und unterbreitet den 
Stimmberechtigten dazu Bericht und Antrag. 

Beschluss 

1. Die Erfolgsrechnung 2022 der Politischen Gemeinde wird mit einem Aufwand von 

CHF 135’294’593.01 und einem Ertrag von CHF 140’018’759.77 und dem daraus 

resultierenden Ertragsüberschuss von CHF 4’724’166.76 zuhanden der nächsten 

Gemeindeversammlung verabschiedet. 

2. Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 2022 der Politischen Gemeinde wird 

mit Ausgaben von CHF 10’268’808.85 und Einnahmen von CHF 2’189’570.80 und 

den daraus resultierenden Nettoinvestitionen von CHF 8’079’238.05 zuhanden der 

nächsten Gemeindeversammlung verabschiedet. 

3. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen 2022 der Politischen Gemeinde wird mit 

Ausgaben von CHF 442’137.60 und Einnahmen von CHF 49’797.60 und den daraus 

resultierenden Nettoinvestitionen von CHF 392’340.00 zuhanden der nächsten 

Gemeindeversammlung verabschiedet. 
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4. Der nächsten Gemeindeversammlung, welche voraussichtlich am 12. Juni 2023 

stattfindet, wird die nachstehende Abstimmungsvorlage unterbreitet: 

 

«Genehmigung der Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde» 

 

Referent: Gemeinderat Stephan Müller, Stv. Ressortvorsteher Finanzen 

5. Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission wird ersucht, diese Vorlage im 
Sinne von § 59 des Gemeindegesetzes zu prüfen und dem Gemeinderat zuhanden 
der Gemeindeversammlung bis am 17. April 2023 Bericht zu erstatten und Antrag zu 
stellen. 

6. Der Bereich Finanzen wird in Zusammenarbeit mit dem Bereich Präsidiales 

beauftragt, bis am 18. April 2023 den Beleuchtenden Bericht im Hinblick auf die 

Gemeindeversammlung zu erstellen. 

7. Der Bereich Finanzen wird in Zusammenarbeit mit der Gemeindepräsidentin, dem 

Ressortvorsteher Finanzen und der Informations- und Kommunikationsstelle 

beauftragt, die Medienmitteilung «Jahresrechnung 2022» zu überarbeiten und 

danach an die Medien zu versenden. 

8. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
- Gemeinderat 
- Kader 
- Bereich Finanzen 
- Informations- und Kommunikationsstelle 
- Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission (unter Beilage von ergänzenden 

Unterlagen, Versand durch Bereich Finanzen) 
- Internet «Politische Gemeinde - Jahresrechnung 2022 - Antrag an die nächste 

Gemeindeversammlung - Verabschiedung» 
- Archiv

 

 

Versand: 16. März 2023 

 

Gemeinderat Rüti 

 

Thomas Ziltener 

Gemeindeschreiber 
 


